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nach Freigabe der Verwaltung möglich. Die Erstellung solch ei-
ner Übersichtsliste ist freiwillig. Die Übersichtsliste kann jeder-
zeit ergänzt werden.

4. Mittelverwendung
Die Mittel aus dem Ortsteilbudget sollen stets wirtschaftlich 
und sparsam verwendet werden. Maßnahmen, die nicht in die 
örtliche und/ oder sachliche Zuständigkeit der Stadt Guben fal-
len, können aus dem Ortsteilbudget nicht finanziert werden. 
Weiterhin bleiben haushaltsrechtliche Regelungen der Kom-
munalen Haushalts- und Kassenverordnung und der Kommu-
nalverfassung des Landes Brandenburg von dieser Richtlinie 
unberührt.

Bei dem Einsatz der Mittel aus dem Ortsteilbudget gelten fol-
gende Regelungen:
4.1 Dem Ortsbeirat obliegt die eigenverantwortliche Ent-

scheidungsbefugnis über das Ortsteilbudget.
4.2 Die Förderung von privaten Interessen und Initiativen ist 

nicht zulässig.
4.3 Politische Vereinigungen dürfen finanziell nicht unter-

stützt werden.
4.4 Stellt die Stadt Guben eine nicht zweckentsprechende 

Mittelverwendung fest, sind die finanziellen Mittel zurück-
zuerstatten.

4.5 Anschaffungen und kleinere Maßnahmen, die Bestand-
teil von Punkt 3 sind, dürfen bis 150,00 € (netto) selbst-
ständig und ohne weitere Absprache mit der Verwaltung 
durch den Ortsbeirat getätigt werden. (Quittungen und 
Kassenzettel ausreichend)

4.6 Sämtliche Anschaffungen und Maßnahmen ab 150,00 € 
(netto) müssen vorab bei der zuständigen Stelle für Orts-
teile schriftlich (formloses Anschreiben) unter Zufü-
gung von drei Angeboten beantragt werden.

4.7 Anschaffungen und Maßnahmen über 1.000 € (netto) 
müssen von der Stadt Guben vergaberechtlich geprüft 
und ggf. ausgeschrieben werden.

4.8 Aus der Umsetzung von Maßnahmen/ Anschaffungen 
resultierende Folgekosten, wie zum Beispiel Bewirtschaf-
tungs- und Betriebskosten sind in den Folgejahren dem 
Ortsteilbudget zuzurechnen und mindern den zur Verfü-
gung stehenden Betrag für die Folgejahre entsprechend. 
Diese müssen daher vorher ermittelt und einkalkuliert 
werden.

4.9 Alle Anschaffungen und Maßnahmen müssen der Stär-
kung des Ortsteils dienen und allen Einwohnern des Orts-
teils zur Verfügung stehen.

4.10 Die aktuelle Höhe aller Budgets kann regelmäßig bei der 
zuständigen Stelle für Ortsteile abgefragt werden.

Das Ortsteilbudget wird ausschließlich für nachfolgende Punkte 
bzw. Maßnahmen zur Verfügung gestellt:
• Bauliche Anlagen, Geräte und Ausstattungen, die der Hei-

matpflege, Heimatgeschichte oder der Traditionspflege des 
Ortsteils dienen.

• Bauliche Anlagen, Geräte und Ausstattungen, die zur Bele-
bung des kulturellen, künstlerischen und sportlichen Ange-
botes des Ortsteils beitragen.

• Kleinstreparaturen und Instandsetzungen der in den Ortstei-
len vorhandenen kommunalen Infrastruktur wie z.B. Wege, 
Plätze, Grünanlagen, Gebäude, bauliche Anlagen, Geräte 
und Ausstattungen, die sich im kommunalen Eigentum be-
finden.

• Bepflanzungen zur Ortsbildverschönerung.
• Getränke und Speisen sind nur im Rahmen von öffentlichen 

Veranstaltungen und zu maximal 15% anrechenbar, bezo-
gen auf die Höhe der Maßnahme.

Richtlinie der Stadt Guben  
zur Verwendung des Ortsteilbudgets
Grundsätze
Gemäß § 46 Absatz 5 Brandenburgische Kommunalverfassung 
(BbgKVerf) ist die Stadt Guben verpflichtet, den Ortsteilen der 
Stadt eine eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis über 
ortsteilbezogene Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen 
eines Ortsteilbudgets zur Verfügung zu stellen.
Die Richtlinie zur Verwendung des Ortsteilbudgets dient der 
Stärkung der Identität der Gubener Ortsteile (OT), zur Vertie-
fung des Zusammenhaltes der dörflichen Gemeinschaft, zur 
Verschönerung des Ortsbildes, zur Belebung des Dorflebens, 
zur Unterstützung von Aktionen und Akteuren. Jeder Ortsteil mit 
Ortsbeirat erhält ein Ortsteilbudget.

1. Mittelempfänger im Sinn dieser Richtlinie
Mittelempfänger sind folgende Ortsteile:
• Groß Breesen
• Bresinchen
• Kaltenborn
• Deulowitz
• Schlagsdorf

2. Aufteilung des Ortsteilbudgets
Das Ortsteilbudget wird wie folgt unter den Ortsteilen aufgeteilt:
2.1 Jeder der oben genannten Ortsteile erhält die im Haushalt 

festgelegten finanziellen Mittel.
2.2 Der Gesamtbetrag des jeweiligen Ortsteilbudgets errech-

net sich aus dem festgesetzten Grundbetrag (2.000 € pro 
Haushaltsjahr) sowie einer Einwohnerpauschale des jewei-
ligen Ortsteils (5,00 € pro Einwohner pro Haushaltsjahr) 
zusammen. Die Grundlagen bilden die Einwohnerzahlen 
(zum Stichtag 30.06. des Vorjahres der Haushaltsplanauf-
stellung, die Basis bildet das Einwohnermelderegister der 
Stadt Guben, Veränderungen in der festgelegten Zahl wer-
den erst ab einer Abweichung von mindestens 5 % ange-
passt).

2.3 Ab dem 01.01.2026 errechnet sich der Gesamtbetrag des 
jeweiligen Ortsteilbudgets aus dem festgesetzten Grund-
betrag (1.000 € pro Haushaltsjahr) für Ortsteile mit we-
niger als 400 Einwohnern, sowie einer Einwohnerpau-
schale des jeweiligen Ortsteils (20,00 € pro Einwohner 
pro Haushaltsjahr) zusammen. Die Grundlagen bilden die 
Einwohnerzahlen (zum Stichtag 30.06. des Vorjahres der 
Haushaltsplanaufstellung, die Basis bildet das Einwohner-
melderegister der Stadt Guben, Veränderungen in der 
festgelegten Zahl werden erst ab einer Abweichung von 
mindestens 5 % angepasst).

2.4 Die Höhe der benötigten finanziellen Mittel wird im Rah-
men der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung des Dop-
pelhaushaltes für die jeweilig kommenden Jahre berück-
sichtigt.

2.5 Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist die öffentliche 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung. Der Ortsvorste-
her erhält innerhalb von vier Wochen, nach Bekanntma-
chung der Haushaltssatzung, eine Mitteilung über die fest-
gesetzte Höhe des Ortsteilbudgets.

3. Beschlussfassung
Über die Verwendung sollte in der ersten öffentlichen Ortsbei-
ratssitzung unter dem Tagesordnungspunkt „Ortsteilbudget“ 
mit den Einwohnern gemeinsam diskutiert und entschieden 
werden. Dazu ist eine Liste mit allen beabsichtigten Veran-
staltungen und Maßnahmen für das begonnene Kalenderjahr 
abzustimmen und zu beschließen. Die Übersicht ist der Stadt-
verwaltung zur Kenntnisnahme und Bestätigung anhand der 
Vorgaben dieser Richtlinie vorzulegen. Beschaffungen sind erst 

I. Stadt Guben
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• Repräsentationskosten (Gratulationen zu Jubiläen, Geburten 
und sonstigen Ehrungen) können ebenfalls aus dem Ortsteil-
budget gedeckt werden.

• Für öffentliche Veranstaltungen im Ortsteil.

Das Ortsteilbudget wird nicht für nachfolgende Punkte bzw. 
Maßnahmen zur Verfügung gestellt:
• Glücksspiel
• Abrechnung von Eigenleistungen

Die hier aufgeführten Maßnahmen haben keinen abschlie-
ßenden Charakter, sondern verstehen sich als Aufzählung von 
Beispielen, wobei bei allen Maßnahmen der ortsteilprägende 
Grundgedanke immer Beachtung finden muss.
Alle Anschaffungen und Beschaffungen aus dem Ortsteilbudget 
sind Eigentum der Stadt Guben.
Vor der Beauftragung Dritter oder einer Bestellung muss 
zwingend geprüft werden, ob im Budget des Ortsbeirates 
noch genügend finanzielle Mittel vorhanden sind.

5. Mittelübertragung

5.1 Eine Mittelübertragung von finanziellen Restmitteln in das 
nächste Haushaltsjahr ist ganz oder teilweise möglich. Ei-
ner gesonderten Antragsstellung durch den Ortsteil bedarf 
es nicht.

5.2 Die Ortsteile können sich mit dem ihnen zur Verfügung 
stehenden Anteil des Ortsteilbudgets gegenseitig unter-
stützen. Hierfür sind Beschlüsse der beteiligten Ortsbeirä-
te notwendig. Der Ortsbeirat, der seine Mittel ganz oder 
teilweise an einen anderen Ortsteil abtreten möchte, muss 
über die Höhe der Summe und den Zeitpunkt der Aus-
zahlung einen Beschluss fassen. Der Ortsbeirat, der die 
Mittel in Anspruch nehmen möchte, beschließt über die 
zweckentsprechende Annahme der Mittel und über den 
Ausgleich im Folgejahr. Der Austausch sollte sich aber in 
der Regel innerhalb des folgenden Haushaltsjahres wieder 
ausgleichen.

6. Abrechnung
Verauslagte Eigenmittel der Ortsteile werden grundsätzlich nur 
nach Vorlage von originalen Quittungs- oder Rechnungsbele-
gen, sowie eines Zahlungsbelegs, den Ortsvorsteher oder des-
sen Stellvertreter und unter Einhaltung dieser Richtlinie unbar 
erstattet. Die Quittungs- oder Rechnungsbelege, die auf Vereine 
ausgestellt werden, sind nicht erstattungsfähig.
Alle Maßnahmen, Veranstaltungen und Anschaffungen sind bis 
spätestens 20.12. eines jeden Haushaltsjahres abzurechnen.
Die zahlungsbegründenden originalen Unterlagen (Rechnun-
gen, Quittungen und Zahlungsbelege) sind bei der zuständigen 
Stelle vorzulegen.

7. Schlussbestimmungen
Der Vollzug und die Prüfung der Einhaltung der Richtlinie obliegt 
dem Bürgermeister und der zuständigen Stelle in der Verwal-
tung.

8. Inkrafttreten
Die Richtlinie für die Stadt Guben zur Verwendung des Ortsteil-
budgets tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
 
Guben, den 29.03.2025

Fred Mahro
Bürgermeister

Die Meldestelle der Stadt Guben informiert
Aufgrund einer gesetzlichen Änderung werden 
ab dem 01. Mai 2025 nur noch digitale Lichtbilder 
für Personalausweis und Reisepässe akzeptiert.
Ab dem 1. Mai 2025 dürfen Pass- und Personalausweisbehör-
den nur noch digital erstellte Passfotos für die Beantragung von 
Personalausweisen und Reisepässen annehmen. Diese müssen 
über einen zertifizierten Fotografen oder externen Dienstleis-
ter direkt digital erstellt werden und für die Weiterverarbeitung 
zur Verfügung gestellt werden. Die Möglichkeit, ausgedruckte 
biometrische Passfotos oder gescannte Bilder einzureichen, be-
steht nur noch bis zum 30. April 2025.
Um eine schnelle und reibungslose Erstellung Ihrer Pass- und Per-
sonalausweise zukünftig gewährleisten zu können, wird der Stadt 
Guben ein spezielles Fotoaufnahmegerät zur Verfügung gestellt.
Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht bekannt, wann genau die 
Bereitstellung des Fotoaufnahmegerätes erfolgen wird. 
Wir bitten daher um Verständnis!
Was bedeutet das für unsere Bürgerinnen und Bürger?
Ab dem 1. Mai 2025 sind nur noch digitale Lichtbilder zulässig. 
Bis zur Auslieferung des Fotoaufnahmegeräts haben die Bürge-
rinnen und Bürger weiterhin unabhängig davon die Möglich-
keit, auf einen zertifizierten Anbieter (Fotografen oder anderen 
Dienstleister) zurückzugreifen.
Für Rückfragen steht Ihnen die Stadt Guben, Service-Center in-
nerhalb der Sprechzeiten, telefonisch unter 03561/6871-0 oder 
per E-Mail unter info@guben.de zur Verfügung.

Service-Center

Service-Center der Stadt Guben
Gasstraße 4, Tel.: (03561) 6871-0, Fax: (03561) 
6871 4917, Service-Hotline: (03561) 6871-
2000, E-Mail: service-center@guben.de

Sprechzeiten:
Montag 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Dienstag 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 Uhr - 14:00 Uhr
Donnerstag 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 Uhr - 14:00 Uhr
Samstag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr (in jeder geraden Kalender-

woche)

Der Bereich Meldewesen im Service-Center der Stadt Guben 
ist für den Besucherverkehr nur nach vorheriger Terminver-
einbarung geöffnet. Termine können Sie telefonisch, per E-
Mail oder auch online vereinbaren. Alle anderen Bereiche sind 
weiterhin regulär geöffnet.

Städtische Musikschule „Johann Crüger“
Wir bieten Ihnen qualifizierten Unterricht auf allen klassischen 
Orchesterinstrumenten, dem Instrumentarium der Genres 
Rock, Pop & Jazz, Klavier, Akkordeon, Jazzgesang, Klassischer 
Gesang, Blockflöte und Tanz. Für die Kleinsten bieten die Kurse 
Musikgarten und Musikalische Früherziehung den idealen Ein-
stieg in die musische Bildung. Das Angebot der instrumentalen 
Hauptfächer und Gesang wird durch vielseitige Ensembles und 
musiktheoretischen Unterricht ergänzt. Einige Ensembles kön-
nen auch ohne Hauptfach besucht werden, beispielsweise der 
Singekreis. Ein Unterrichtsplatz kann nur bei freien Kapazitäten 
zugewiesen werden. Bitte melden Sie sich über unsere Internet-
seite unverbindlich an oder richten Sie Ihre Anfrage an musik-
schule@guben.de oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 
(03561) 6871-2202.
Städtische Musikschule „Johann Crüger“, 
Gasstraße 7, 03172 Guben, www.musikschuleguben.com
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Stadtbibliothek Guben
Gasstraße 6, Tel. (03561) 6871 2300, E-Mail: bibo@guben.de, 
www.guben.de/de/freizeit-tourismus/stadtbibliothek
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 09:00 Uhr - 19:00 Uhr, 
Samstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Angebote: Internetarbeitsplätze, gemütliche Leseecken, Veran-
staltungen im Bücherfrühling und Leseherbst, Bibliotheksein-
führungen, Veranstaltungen für Vereine, Schulen und Kinderta-
gesstätten, Bilderbuchkino, Veranstaltungen zur Leseförderung, 
ständig großer Bücherflohmarkt, auf Wunsch mobiler Biblio-
theksdienst

Stadt- und Industriemuseum
Gasstraße 5, Tel. (03561) 6871-2100, www.museen-guben.de
E-Mail: stadt-und-industriemuseum@guben.de
November bis März (Winter)
Dienstag - Freitag: 12:00 Uhr - 17:00 Uhr
jeder 2. und 4. Sonntag im Monat: 14:00 Uhr - 17:00 Uhr
Montag und Samstag geschlossen
April bis Oktober (Sommer)
Dienstag - Freitag: 12:00 Uhr - 17:00 Uhr
Sonntag: 14:00 Uhr - 17:00 Uhr
Ganzjährig Sonderöffnungen für Kitaeinrichtungen und Schulen 
sowie Gruppenbesuche auf Anfrage möglich!
Heimatmuseum Sprucker Mühle
Mühlenstraße 5. Anfragen bitte über das Stadt- und Industrie-
museum.

Freizeitbad
Kaltenborner Straße 163, Tel.: (03561) 3570, E-Mail: freizeitbad@
guben.de, www.guben.de/de/freizeit-tourismus/staedtische-baeder
Öffnungszeiten:
Montag kein öffentliches Baden

13:00 Uhr - 15:00 Uhr Seniorenschwimmen
ab 15:00 Uhr Vereinsschwimmen

Dienstag 09:00 Uhr - 22:00 Uhr öffentliches Baden
bis 10:00 Uhr Schulschwimmen

Mittwoch 09:00 Uhr - 22:00 Uhr öffentliches Baden
bis 13:00 Uhr Schulschwimmen

Donnerstag 09:00 Uhr - 22:00 Uhr öffentliches Baden
bis 13:00 Uhr Schulschwimmen

Freitag 09:00 Uhr - 22:00 Uhr öffentliches Baden
Samstag 11:00 Uhr - 18:00 Uhr öffentliches Baden

ab 10:00 Uhr Babyschwimmen
Sonntag 10:00 Uhr - 18:00 Uhr öffentliches Baden

Sauna und Wellness
• Sanarium mit Lichttherapie bis 60°C und 

Finnische Sauna ab 80°C
• Gemütlicher Ruheraum mit Sonnenterrasse
• Im Saunagarten befindet sich die Blockhaussauna ab 80°C
Montag 13:00 - 20:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 22:00 Uhr nur Frauensauna
Mittwoch 09:00 - 22:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 22:00 Uhr
Freitag 09:00 - 22:00 Uhr
Samstag 11:00 - 18:00 Uhr
Sonntag 10:00 - 18:00 Uhr

Kursangebote
• Babyschwimmen
• Schwimmunterricht
• Aquafitness
• Seniorenschwimmen
• Schulschwimmen
• Vereinsschwimmen

Ausstellung zur Geschichte der Gubener Tuche und 
des Chemiefaserwerkes
Die Ausstellung des Gubener Tuche und Chemiefasern e. V. fin-
den Sie im Ausstellungsraum der Stadtverwaltung Guben (unter 
der Musikschule), Friedrich-Wilke-Platz, Tel. (03561) 559-5107
Dienstag bis Freitag 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Sonntag 14:00 Uhr 
bis 17:00 Uhr, Samstag und an Feiertagen nach telefonischer 
Absprache

Marketing und Tourismus Guben e. V.
Touristinformation in der Frankfurter Straße 21, Tel.: (03561) 
3867, E-Mail: ti-guben@t-online.de, www.touristinformation-gu-
ben.de
Öffnungszeiten:
• Juni bis August: Montag - Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr, Sams-

tag: 09:00 - 12:00 Uhr
• Mai und September: Montag - Freitag: 09:00 - 17:00 Uhr
• Oktober bis April (außer Dezember): Montag - Freitag: 

09:00 - 16:00 Uhr
• Dezember (01.12. - 23.12.): Montag - Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr 

Samstag: 09:00 - 12:00 Uhr
Folgender Service im Angebot: Gästeberatung und Gästebe-
treuung / Vermittlung von Übernachtungsangeboten / Verkauf 
von regionalen Produkten und Souvenirs / Ticketverkauf regio-
naler Veranstaltungen / Angebote zu geführten Radwanderun-
gen / Stadtführungen

Kulturzentrum Obersprucke
Friedrich-Schiller-Straße 16c, E-Mail: kanig.m@guben.de, (03561) 
6871-1043
Das Kulturzentrum Obersprucke kann privat oder für Ver-
einszwecke angemietet werden. Modern eingerichtete Räume, 
eine ausgestattete Küche, ein Barbereich sowie ein Behinder-
ten-WC stehen zur Verfügung.

Lebenshilfe Guben e. V.
Bahnhofstraße 5, Tel. (03561) 431665, www.lebenshilfe-guben.
de, Sprechzeiten: Donnerstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr, 13:00 Uhr 
- 15:00 Uhr oder nach Vereinbarung. Frühförder- und Bera-
tungsstelle, Integrationskindertagesstätte „Regenbogen“, Fami-
lienentlastender Dienst, Wohnstätte für geistig Behinderte, Be-
treute Wohngruppe, Ambulant betreutes Wohnen.

Grenzüberschreitende Gesundheitskooperation in 
der Eurostadt Gubin-Guben
Geschäftsstelle der Gesundheitskoordination „Naëmi+“ im Ge-
sundheitszentrum GRUNWALD, Śląska-Straße 35B, 66-620 Gubin
Sprechzeiten: Dienstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr, Tel.: 0048 517 
401115 (während der Sprechzeiten)
E-Mail: naemiplus@naemi-wilke-stift.de
Hier erhalten sowohl deutsche als auch polnische Bürger eine 
kostenlose Beratung zu den aktuellen Möglichkeiten der Ge-
sundheitsversorgung.

Pflegestützpunkt  
für den Landkreis  
Spree-Neiße
Wir sind in Guben persönlich jeden Dienstag von 13:00 Uhr 
bis 15:00 Uhr im Familienzentrum Guben, Goethestraße 93 für 
Sie da. Wir beraten, unterstützen und begleiten unabhängig 
sowie kostenlos zu allen Fragen rund um die Pflege.
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29.04.2025 13:00 – 15:00 Uhr
06.05.2025 13:00 – 15:00 Uhr
13.05.2025 13:00 – 15:00 Uhr
20.05.2025 13:00 – 15:00 Uhr
27.05.2025 13:00 – 15:00 Uhr

Beratungstermine vereinbaren Sie bitte unter: (03562) 6933-22 
oder forst@pflegestuetzpunkte-brandenburg.de.

Betreuungsverein Lebenshilfe Brandenburg e. V.
Beratung und Weiterbildung ehrenamtlich rechtlicher Betreuer 
und Bevollmächtigter.
Betreuungsstelle Guben: Mittelstraße 17, Telefon: (03561) 
6829050, guben@lebenshilfe-betreuungsverein.de. Beratungs-
zeiten: Dienstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr, Mittwoch: 14:00 Uhr 
- 16:30 Uhr und nach Vereinbarung.

Immanuel Albertinen Diakonie 
Immanuel Suchthilfeverbund Guben

- Wohneinrichtung für abhängigkeitskranke Menschen
Leitung/Verwaltung: Alte Poststr. 41c, (03561) 686765
- Suchtberatungsstelle, amb. Suchtnachsorge, Selbsthilfe
amb. Eingliederungshilfen, amb. Betreutes Wohnen: Alte Post-
str. 15
Mietwohnungen und Begegnungsstätte: Alte Poststr. 15 und 42
www.guben.immanuel.de

Caritas Kontakt- und  
Beratungsstelle (KBS) für  
Menschen mit psychischen  
Beeinträchtigungen
Berliner Straße 15/16, Tel.: (03561) 548757. Beratungen für Kli-
enten und Angehörige nach Vereinbarung. 
E-Mail: kbs.spree-neisse@caritas-goerlitz.de, 
Online-Beratung: www.caritas.de/onlineberatung
14.04.2025, 10:00 Uhr Themenvormittag: Osterbräuche
14.04.2025, 11:30 Uhr gemeinsames Kochen
17.04.2025, 13:00 Uhr Spielenachmittag
21.04.2025, Ostermontag – KBS geschlossen
24.04.2025, 13:00 Uhr Besuchendenversammlung
28.04.2025, 10:00 Uhr gemeinsamer Frühjahrsputz
Änderungen des Monatsprogramms sind vorbehalten.
Beratungen für Betroffene und Angehörige nach Vereinbarung

Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
„Haus Elisabeth“
des Naëmi-Wilke-Stifts Guben, Wilkestraße 14, Tel.: (03561) 
403219, E-Mail: beratungsstelle@naemi-wilke-stift.de, kostenfreie 
Beratung für Familien- und Erziehungshilfe: Erziehungsbera-
tung, Ehe- und Lebensberatung von Montag - Freitag flexibel 
nach individueller Absprache. www.naemi-wilke-stift.de

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)
niedrigschwellige, kostenlose und unabhängige Beratung zu al-
len Fragen der Rehabilitation und Teilhabe nach dem Bundes-
teilhabegesetz
BQS GmbH Döbern, Charlottenstraße 11, 03149 Forst (Lausitz), 
Telefon: (03562) 693 53000, www.bqs-gmbh-doebern.de

Angebote im Haus der Familie Guben e.V.
Goethestraße 93, 03172 Guben

Montag bis Freitag nach Angebot: Eltern-Kind-Gruppe Child-
ren Center „Bunte Vielfalt“ und Eltern mit Kindern bis zum 3. 
Lebensjahr
Alle Angebote bitte mit kurzer Voranmeldung unter (03561) 
6851-0
Montag
• Frauenclub, 15:00 - 17:00 Uhr – Rolle der Frau in der Fami-

lie und der Gesellschaft
• Digitaler Zirkus,16:30 - 17:30 Uhr – Angebot für Menschen 

im digitalen Leben
Dienstag & Mittwoch
• Frühstücksdinner & Frühstücks Blues für Generation 50 + 

- 10:00 - 12:00 Uhr, Mischung aus Genuss & inspirierender 
Gesprächskultur

Dienstag
• Deutsch-polnische Kreativakademie: 16:00 - 18:00 Uhr, auf 

den Spuren der kreativen Entdeckung: Kunst, Bewegung 
und vieles mehr Angebot für Grundschulkinder und inte-
ressierte Eltern

Mittwoch
• Familiensprechstunde sowie psychologische Beratung – 

nach Vereinbarung
• Willkommen in Deutschland: 14:30 - 16:00 Uhr – Das Leben 

in Deutschland einfach erklärt und Austausch
• Töpfern: 15:00 - 17:00 Uhr für Kinder und Begleitpersonen
Donnerstag
• Pädagogische Beratung im Rahmen frühe Hilfen, nach Ver-

einbarung
Freitag
• Familienfrühstück: 9:30 - 11:30 Uhr – Austausch von Eltern 

bei einem leckeren Frühstück, Aktivitäten unter fachlicher 
Begleitung

Zusatzangebote täglich nach Absprache:
• Mobilitätsdienst im Rahmen des Projektes „Pflege vor Ort“
• Lernstübchen – Unterstützung von SchülerInnen beim 

Lernen
• Allgemeine niederschwellige Beratung
• Büchertauschschrank
• Nachmittagsangebote für Jugendliche
• Offener Spielplatz und Multifunktionsfeld
• Freiwilligenagentur

Unser Team der Notfallseelsorge/
Krisenintervention Spree-Neiße  
sucht Verstärkung!
Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger 
unterstützen die Polizei, den Rettungsdienst 
oder die Feuerwehr, wenn ein Mensch akut in 
seelische Not geraten ist. Weil ihn der uner-

wartete Tod eines nahestehenden Menschen schockiert oder 
weil er Augenzeuge eines traumatisierenden Geschehens, ei-
nes schweren Unfalls beispielsweise geworden ist. Notfallseel-
sorgerinnen und Notfallseelsorger sind engagierte Ehrenamtler, 
die mindestens 25 Jahre alt, physisch und psychisch belastbar, 
teamfähig und verlässlich sind. Sie erhalten eine Ausbildung 
nach den Standards der Psychosozialen Notfallversorgung 
(PSNV). Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie den Wunsch 
haben, Menschen in seelischer Not zu helfen, unter der E-Mail: 
Leitung.Notfallseelsorge@kats.cottbus.de
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Bekanntmachung
Herr Tim Schwellnus hat lt. § 59 Abs. 1 Pkt. 1 Brandenburgi-
schem Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) seinen Sitz im Orts-
beirat Lübbinchen zum 01.04.2025 verloren und dadurch ist ein 
Sitz im Ortsbeirat Lübbinchen unbesetzt.
Der frei werdende Sitz im Ortsbeirat Lübbinchen bleibt gemäß § 
60 Abs. 3 unbesetzt, da es keine Ersatzperson für diesen Wahl-
vorschlag gibt.

gez. Monika Otto
Wahlleiterin

Bekanntmachung
Ab dem 01.04.2025 sind im Ortsbeirat Lübbinchen mehr als die 
Hälfte der vorgesehenen Sitze unbesetzt.
Lt. § 54 (1) des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes 
(BbgKWahlG) löse ich, als Aufsichtsbehörde, hiermit den Orts-
beirat Lübbinchen auf.
Eine Neuwahl hat stattzufinden. Der Termin der Neuwahl wird 
bekanntgegeben.

gez. Ralph Homeister
Bürgermeister

Sitzung der Gemeindevertretung
22. April 2025

18:00 Uhr Hauptausschuss
Sitzungsort:

Gemeinde Schenkendöbern
Sitzungssaal

Gemeindeallee 45
03172 Schenkendöbern

(Änderungen vorbehalten)
Alle interessierten Bürger sind herzlich eingeladen.

Wichtige Information der Meldebehörde
Aufgrund einer gesetzlichen Änderung werden ab 1. Mai 
2025 nur noch digitale Lichtbilder für Personalausweise 
und Reisepässe akzeptiert.
Ab dem 1. Mai 2025 dürfen Pass- und Personalausweisbehör-
den nur noch digital erstellte Passfotos für die Beantragung von 
Personalausweisen und Reisepässe annehmen. Diese müssen 
über einen zertifizierten Fotografen oder externen Dienstleister 
direkt digital erstellt und für die Weiterverarbeitung sicher ver-
schlüsselt zur Verfügung gestellt werden.
Gedruckte biometrische Passbilder dürfen nur noch bis 30. Ap-
ril 2025 verwendet werden.
Um eine schnelle und bürgerfreundliche Abwicklung gewähr-
leisten zu können, wird das Einwohnermeldeamt der Gemein-
de Schenkendöbern mit einem speziellen Fotoaufnahmegerät 
ausgestattet.
Ab dem 1. Mai 2025 können Passbilder als ergänzende Service-
leistung direkt vor Ort gegen eine Gebühr von 6 Euro pro Do-
kument erstellt werden. Für Kinder unter 1 Jahr wird weiterhin 
der Besuch direkt beim Fotografen empfohlen.
Um Verzögerungen zu vermeiden, bitten wir darum, Dokumente 
frühzeitig zu beantragen und dazu einen Termin zu vereinbaren.

Ralph Homeister
Bürgermeister
Gemeinde Schenkendöbern

III. Stadt Guben und Gemeinde Schenkendöbern

Hinweis auf öffentliche Bekanntmachung der Verbandssatzung  
des Gubener Wasser- und Abwasserzweckverbandes
Die Verbandssatzung des Gubener Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes wurde in der Verbandsversammlung am 2. De-
zember 2024 neu gefasst.
Die öffentliche Bekanntmachung der Verbandssatzung des Gu-
bener Wasser- und Abwasserzweckverbandes (Beschluss der 
Verbandsversammlung vom 2. Dezember 2024), ausgefertigt 
am 2. Dezember 2024, wurde gemäß § 14 Abs. 1 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Branden-

burg (GKGBbg) durch den Landrat des Landkreises Spree-Neiße 
durch Abdruck im Amtsblatt für den Landkreis Spree-Neiße/Wo-
krejs Sprjewja-Nysa, Amtske.topjeno za Landkreis Spree-Neiße/
Wokrejs Sprjewja-Nysa, Jahrgang 18, Nummer 11, vom 10. März 
2025 öffentlich bekannt gemacht.
Das Amtsblatt kann auf der Internetseite des Landkreises Spree-
Neiße eingesehen werden. (www.lkspn.de unter Aktuelles, Amts-
blatt)

II. Gemeinde Schenkendöbern
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